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—aktuell aktuell aktuell
6. Wurde den Frauen tatsächlich

vorgeschlagen, sie könnten
den täglichen Spaziergang
durch das Zusammensein mit
anderen inhaftierten Frauen
kompensieren? Hofgang
gegen Zusammensein —
Körperliche Bewegung gegen
Isolation?

Auf Antrag der Direktion der Justiz
antwortet der Regierungsrat:

Da die Zahl weiblicher Insassen in
den zürcherischen Bezirksgefängnissen

nach wie vor sehr gering ist,
verfügt lediglich das Bezirksgefängnis
Zürich über eine Frauenabteilung mit
vollamtlich angestelltem weiblichem
Personal. Wo aherdings nach heutiger
Auffassung die Überwachung weiblicher

Gefangenen durch Frauen zu
erfolgen hat, stehen in den übrigen Be¬

zirksgefängnissen die im Nebenamt
tätigen Frauen der Verwalter zur
Verfügung. Diese werden auch gerufen,
wenn eine weibhche Gefangene ein
bestimmtes Anhegen einer Person des
gleichen Geschlechts vortragen will.
Wie alle andern Insassen der
Bezirksgefängnisse können auch dort
untergebrachte Frauen ihre eigenen Kleider

tragen. Wo solche fehlen, wird
von der Gefängnisverwaltung ein
Trainingsanzug und für die Nacht ein
Pyjama abgegeben, während allenfalls
nötige Wäsche bestellt werden kann.
Von Overalls aus papierähnlichem
Material ist dem Regierungsrat nichts
bekannt.
Die meisten Bezirksgefängnisse,
darunter auch der Betrieb in Winterthur,
verfügen nur über Spazierhöfe, die
von den Zellenfenstern aus eingesehen

werden können. Dies führt immer
wieder zum Verzicht weiblicher Ge¬

fangener auf den Spaziergang, da sie
dabei häufig von männlichen Gefangenen

von den Fenstern aus mit
ordinären Bemerkungen belästigt werden.
Auf Wunsch wird daher weiblichen
Gefangenen die Möglichkeit geboten,
sich je nach den Verhältnissen des
einzelnen Gefängnisses anderweitig
die nötige Bewegung zu verschaffen.
Das Bezirksgefängnis Winterthur
geht hier besonders weit, werden
doch dort bei längerem Aufenthalt
sogar Spaziergänge ausserhalb des
Gefängnisses in Begleitung einer
Polizeiassistentin zugelassen.
Von einem "Tauschgeschäft"
Gemeinschaftshaft gegen Spazieren kann
nicht die Rede sein. Inhaftierten
Frauen wird vielmehr, da Räumlichkeiten

für eine eigentliche
Gemeinschaftshaft nur im Bezirksgefängnis
Zürich zur Verfügung stehen, bei
korrektem Verhalten und Zulassung zur
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